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IM NAMEN DER REPUBLIK
gekürzte Ausfertigung

gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seinen Richter Dr. Diem als Vorsitzender,

seine Richterin Dr. Zirm als Berichterin sowie durch seinen Richter Mag. Schmied

als Beisitzer über die Anträge der A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt, vom

10.10.2025 und vom 4.11.2025 auf Feststellung der Rechtswidrigkeit 1.) der Zu-

schlagserteilung vom x.x.2025 durch die Stadt Wien, … , betreffend das Vergabe-

verfahren „…“, Aktenzeichen ... und 2.) der Durchführung eines Vergabeverfah-

rens ohne vorherige Bekanntmachung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung

vom x.x.2025 durch die Stadt Wien, … , mit dem Titel "…", nach Durchführung

einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 3.12.2025

zu Recht  e r k a n n t:

I. Der auf § 28 Abs. 1 Z 3 WVRG 2020 gestützte Antrag auf Feststellung

vom 10.10.2025 (ergänzt am 4.11.2025), „dass die durch die Antragsgeg-

nerin zugunsten des Angebots der mitbeteiligten Partei am x.x.2025 er-

gangene Zuschlagserteilung (Abschluss einer Rahmenvereinbarung) im

Vergabeverfahren ‘…‘, Aktenzeichen ... ohne vorherige Mitteilung einer

Zuschlagsentscheidung wegen eines Verstoßes gegen das BVergG 2018,

die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares
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Unionsrecht rechtswidrig erfolgt ist“, wird gemäß § 28 Abs. 1 WVRG 2020

zurückgewiesen.

II. Der auf § 28 Abs. 1 Z 2 WVRG 2020 gestützte Antrag auf Feststellung

vom 4.11.2025, „dass die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne

vorherige Bekanntmachung zum Abschluss der Rahmenvereinbarung der

Auftraggeberin und der mitbeteiligten Partei vom x.x.2025 mit dem Titel

‘…‘, wegen eines Verstoßes gegen das BVergG 2018, die hierzu ergange-

nen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht rechtswid-

rig war“, wird gemäß § 28 Abs. 1 Z 2 WVRG 2020 abgewiesen.

III. Der auf § 28 Abs. 1 Z 1 WVRG 2020 gestützte Antrag auf Feststellung

vom 10.10.2025 (ergänzt am 4.11.2025), „dass der von der Antragsgeg-

nerin im Vergabeverfahren ‘…‘, Aktenzeichen ..., an die mitbeteiligte Par-

tei erteilte Zuschlag (Abschluss einer Rahmenvereinbarung vom

x.x.2025) wegen eines Verstoßes gegen das BVergG 2018, die dazu er-

gangenen Verordnungen oder wegen eines Verstoßes gegen unmittelbar

anwendbares Unionsrecht nicht gemäß den Angaben in der Ausschrei-

bung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder technisch und wirt-

schaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde“, wird gemäß § 28 Abs. 1

WVRG 2020 zurückgewiesen.

IV. Der Antrag vom 10.10.2025, „die zwischen der Antragsgegnerin und

der mitbeteiligten Partei im Rahmen des Vergabeverfahrens ‘…‘, Akten-

zeichen ... abgeschlossene Rahmenvereinbarung vom x.x.2025 für abso-

lut nichtig zu erklären“, wird zurückgewiesen.

V. Gemäß §§ 14 und 15 WVRG 2020 hat die Antragstellerin entrichtete

Pauschalgebühren in der Höhe von insgesamt € 4.921,20 selbst zu tragen.

Der zu viel entrichtete Betrag von € 546,80 ist der Antragstellerin vom

Verwaltungsgericht Wien zurückzuerstatten.

VI. Gegen diese Entscheidung ist eine Revision an den Verwaltungsge-

richtshof gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

W es en t l i c h e  E n ts c h e idu n gs gr ün de

I. Feststellungen
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1. Die Stadt Wien, …, hat als öffentliche Auftraggeberin (im Folgenden: AG) zum

Abschluss einer Rahmenvereinbarung für diverse Dienststellen der Stadt Wien,

vereinzelt in Niederösterreich und der Steiermark sowie für den Fonds Soziales

Wien, das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien, die Krankenfürsorgean-

stalt der Bediensteten der Stadt Wien, den Wiener Arbeitnehmer*innen – Förde-

rungsfonds und die Wohnservice Wien Ges.m.b.H ein offenes Verfahren gemäß

dem BVergG 2018 im Oberschwellenbereich für die Lieferung und Montage von

Stahlregalen mit dem Titel „…“, AZ ... durchgeführt. Dieses Vergabeverfahren

wurde am y.y.2025 im Supplement zum Amtsblatt der EU … unter der Nummer ...

bekanntgemacht.

2. Am Vergabeverfahren haben sich die Antragstellerin, die A. GmbH (im Folgen-

den: AST), und die mitbeteiligte Partei, die B. GmbH(im Folgenden: MP), beteiligt

und rechtzeitig Angebote gelegt.

3. Pkt. 7.1 des Leistungsverzeichnisses (Teil D) des unter Pkt. 1 genannten Verga-

beverfahrens lautet:

„7.1 Pos: 1 bis 13: FACHBÖDEN, verzinkt

• Tragkraft: mind. 200 kg Fachlast/Gleichlast (= pro Fachboden, unabhängig von
seiner Größe)

• Der Fachboden muss aus Stahlblech und in einem Stück gefertigt sein.

• Einzelne Streifenpaneele, die nebeneinander eingehängt werden, sind nicht zu-
lässig.

• Es muss eine durchgehende, bündige Fläche (formschlüssige Verbindung zwi-
schen Steher und Fachböden) entstehen. (Keine losen Haken, d. h. geringeres
Risiko, die Fachböden unabsichtlich auszuhängen).

• Die Fachböden sind in das Systemprofil (Steher) einzustecken (lose Haken bzw.
Fachträger sind nicht zulässig), müssen frei verstellbar sein und mit den Regal-
stehern so verbunden werden, dass keine Rückenkreuze (Diagonalverstrebung)
notwendig sind. (Viele Bedarfsstellen, wie z. B. MA 42, MA 48, MA 68 etc. benöti-
gen immer wieder Doppelregalanlagen, in denen das gelagerte Material durchge-
schoben werden muss).

• Fachböden müssen mit einer Beschriftungsleiste ausgestattet sein (um eine ein-
fache Beschriftung z.B.: mittels Magnetbändern oder Magnetprofilen, die nicht un-
absichtlich abgestreift werden können, zu ermöglichen).“

4. Das von der MP angebotene Stahlregal hat u.a. folgende Eigenschaften: Es be-

steht aus dem Regalrahmen, Aussteifungsträgern und Fachböden. Das Regal
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beinhaltet keine Streifenpaneelen und der Fachboden ist aus einem Stück gefer-

tigt. Der Fachboden wird an der Bedienseite in die Steher eingesteckt. An der

Rückseite des Regals wird der Fachboden in den Aussteifungsträger eingesteckt.

Der Aussteifungsträger wiederum ist eine in die Steher eingesteckte Querverbin-

dung an der Rückseite des Regals und dient der Längsaussteifung des Regals.

Gleichzeitig dient der Aussteifungsträger dazu, den Fachboden mit der Regalkon-

struktion zu verbinden. Ein Aussteifungsträger kann auch ohne Fachboden (nur)

zur Aussteifung verwendet werden. Ein Fachboden kann hinten nur mittels Aus-

steifungsträger an den Stehern befestigt, sohin nicht unmittelbar in die Steher

eingesteckt werden. Die Fachböden sind mit Rücksicht auf die Systemstatik frei

verstellbar, indem man die Aussteifungsträger in ihrer Höhe versetzt und den

Fachboden dort einhängt.

5. Das Angebot der AST wurde mit Ausscheidensentscheidung vom 25.7.2025 ge-

mäß § 141 Abs. 1 Z 7 sowie § 141 Abs. 2 BVergG 2018 aufgrund der Nichterfüllung

von Mindestanforderungen sowie aufgrund der nicht bzw. nicht vollständigen Vor-

lage von notwendigen Unterlagen aus dem Vergabeverfahren ausgeschieden. Ge-

gen die Ausscheidensentscheidung erhob die AST kein Rechtsmittel.

6. Nach dem Ausscheiden der AST wurde entsprechend dem Angebot der MP vom

21.5.2025 mit Schreiben vom x.x.2025 eine Rahmenvereinbarung mit dieser ab-

geschlossen und am y.y.2025 zur Zahl ... unionsweit bekanntgegeben. Änderun-

gen an den bekanntgemachten Ausschreibungsunterlagen wurden nicht vorge-

nommen.

7. Ein anderes Vergabeverfahren zur Beschaffung von Stahlregalen wurde von der

AG im zeitlichen Nahebereich zum oben geschilderten Vergabeverfahren nicht

durchgeführt.

II. Beweiswürdigung

Die Feststellungen ergeben sich aufgrund des Vergabeaktes, insbesondere der Be-

kanntmachung und der Ausschreibungsunterlagen, der gelegten Angebote und An-

gebotsprüfungsprotokolle sowie der Angaben der AG sowie der MP in den gegen-

ständlichen Feststellungsverfahren und der AG in der mündlichen Verhandlung.

III. Rechtliche Beurteilung
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1. Gemäß § 28 Abs. 1 WVRG 2020 kann u.a. eine Unternehmerin, die ein Inte-

resse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich des BVergG 2018 unterliegen-

den Vertrages hatte, sofern ihr durch die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden

entstanden ist oder zu entstehen droht, die Feststellung beantragen, dass der Zu-

schlag wegen eines Verstoßes gegen das BVergG 2018, die hierzu ergangenen

Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht nicht gemäß den Anga-

ben in der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder technisch

und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde (Z 1), die Durchführung eines

Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung wegen eines Verstoßes ge-

gen das BVergG 2018, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar an-

wendbares Unionsrecht rechtswidrig war (Z 2), die Zuschlagserteilung ohne Mit-

teilung der Zuschlagsentscheidung wegen eines Verstoßes gegen das BVergG

2018, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Uni-

onsrecht rechtswidrig war (Z 3).

2. Die AST ist nicht berechtigt, die Feststellung der behaupteten Rechtswidrigkeit

im Vergabeverfahren „…“, AZ ..., gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 und 3 WVRG 2020 zu

beantragen:

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt es bei einem (erst

nach Zuschlagserteilung; hier: Abschluss der Rahmenvereinbarung) möglichen

Antrag auf Feststellung einer Vergaberechtswidrigkeit darauf an, dass der Antrag-

steller im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung (an einen anderen Bieter; hier: Ab-

schluss der Rahmenvereinbarung mit einem anderen Bieter) ein Interesse am Ver-

tragsabschluss hatte und ihm durch die Nichterteilung des Zuschlags (hier: Nicht-

abschluss der Rahmenvereinbarung) ein Schaden entstanden ist oder droht (vgl.

etwa VwGH 1.8.2025, Ra 2022/04/0034 mit Verweis auf Vorjudikatur).

Die von der AG gegenüber der AST getroffene Ausscheidensentscheidung vom

25.7.2025 wurde von dieser nicht bekämpft und ist sohin bestandfest. Folglich

konnte der AST als rechtskräftig ausgeschiedener Bieterin im Zeitpunkt des Ab-

schlusses der Rahmenvereinbarung mit der MP kein von § 28 Abs. 1 WVRG 2020

geforderter Schaden entstehen. Die auf § 28 Abs. 1 Z 1 und 3 WVRG 2020 ge-

stützten Feststellungsanträge vom 10.10.2025 (ergänzt am 4.11.2025) sind daher

mangels Legitimation zurückzuweisen (siehe dazu VwGH 8.9.2021,

Ra 2020/04/0105 mit Verweis auf VwGH 1.2.2017, Ro 2014/04/0069, unter
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Zugrundelegung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes; siehe dazu

zuletzt auch EuGH 9.2.2023, C-53/22, Rs VZ, Rz 36 ff.).

3. Der auf § 28 Abs. 1 Z 2 WVRG 2020 gestützte Feststellungsantrag vom

4.11.2025 betreffend die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige

Bekanntmachung kann nur dann zum Erfolg führen, wenn der gegenständliche

Abschluss der Rahmenvereinbarung nicht als ein solcher angesehen werden kann,

der sich auf das bekanntgemachte Vergabeverfahren „…“, AZ ..., bezieht, es sich

also um den Abschluss einer Rahmenvereinbarung handelt, der so substanziell von

der ursprünglichen Bekanntmachung abweicht, dass Letztere nicht als Bekannt-

machung des betreffenden Vergabevorgangs anzusehen ist (vgl. VwGH 12.5.2025,

Ra 2022/04/0131; vgl. auch Hainz-Sator/Funk-Leisch in Schramm/Aicher/Fruh-

mann (Hrsg), Kommentar zum BVergG 2018, § 334 Rz 305 mwN):

3.1. Gegenständlich bezieht sich der Abschluss der Rahmenvereinbarung auf

eine konkrete Bekanntmachung, namentlich jene zum Vergabeverfahren „…“, AZ

.... Bei der Frage, ob eine konkrete Leistungsvergabe in einem zuvor durchgeführ-

ten Verfahren Deckung findet oder nicht, ist auf die Bekanntmachung bzw. die

bekanntgemachten Unterlagen abzustellen. Keine Deckung findet sie sowohl dann,

wenn der Auftraggeber ein Verfahren gänzlich ohne Bekanntmachung durchführt,

als auch dann, wenn sich der Auftraggeber bei einer Leistungsvergabe formal auf

eine zuvor erfolgte Bekanntmachung beruft, diese aber keine Anhaltspunkte für

die Vergabe des späteren Leistungsgegenstandes liefert (vgl. VwGH 11.5.2017,

Ra 2016/04/0048 mit Verweis auf die Erläuternden Bemerkungen zum BVergG

2006, weiters VwGH 28.9.2020, Ra 2020/04/0044). Es ist sohin zu überprüfen, ob

von den hier einzig relevanten Anforderungen an das zu liefernde Produkt gemäß

Pkt. 7.1. des Leistungsverzeichnisses, Teil D durch den Zuschlag auf das Angebot

der MP eine im Vergleich zur ursprünglichen Bekanntmachung wesentliche Ände-

rung des Leistungsgegenstandes stattgefunden hat. Eine solche wesentliche Än-

derung kann nicht bereits bei einer bloßen Ausschreibungswidrigkeit des zuge-

schlagenen Produkts vorliegen, sondern muss darüber hinaus Wettbewerbsrele-

vanz haben (vgl. den Hinweis auf die Wettbewerbsrelevanz bei wesentlichen Ver-

tragsänderungen Hainz-Sator/Funk-Leisch, aaO § 334 Rz 306). Es muss sich daher

um eine Änderung handeln, die – in der konkreten Fallkonstellation – das Interesse

weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätte, wenn sie bereits in den

ursprünglich bekanntgemachten Unterlagen enthalten gewesen wäre (vgl.
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allgemein zu nachträglichen Vertragsänderungen VwGH 19.6.2020,

Ra 2017/04/0125 unter Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes).

3.2. Die Ausschreibungsunterlagen, konkret Pkt. 7.1. des Leistungsverzeichnis-

ses, Teil D sind nach dem objektiven Erklärungswert für einen durchschnittlich

fachkundigen Bieter bei Anwendung der üblichen Sorgfalt auszulegen (vgl. anstatt

vieler VwGH 8.10.2025, Ra 2025/04/0205).

Aus Pkt. 7.1. des Leistungsverzeichnisses, Teil D geht hervor, dass der über eine

Tragkraft von mind. 200 kg verfügende Fachboden aus einem Stück gefertigt sein

muss; einzelne, nebeneinander einzuhängende Streifenpaneele sind daher nicht

zulässig. Weiters geht hervor, dass es der AG wesentlich auf die Stabilität des

Regals und sichere Verbindungen der Regalteile ankommt: Gefordert ist eine

durchgehende, bündige Fläche mit einer formschlüssigen Verbindung zwischen

Stehern und Fachböden; und weiters, dass die Fachböden in das Systemprofil

(Steher) einzustecken sind. Lose Haken und (bloße) Fachträger sind daher nicht

zu verwenden, damit die Fachböden nicht unabsichtlich ausgehängt werden kön-

nen. Zudem zeigt sich in der Anforderung, dass die Fachböden frei verstellbar sein

müssen, dass die AG Wert auf Flexibilität legt. Schließlich ist es der AG aus Prak-

tikabilitätsgründen wichtig, dass das gelagerte Material durch das Regal geschoben

werden kann, weshalb Rückenkreuze nicht zulässig sind.

3.3. Betrachtet man das von der MP angebotene Produkt, welches auch Gegen-

stand der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung ist, so kann dieses als noch im

Rahmen der bekanntgemachten Ausschreibungsunterlagen (Pkt. 7.1. des Leis-

tungsverzeichnisses, Teil D) angesehen werden:

Die AST geht davon aus, dass der Aussteifungsträger beim Produkt der MP als Teil

des Fachbodens zu sehen sei und der Fachboden folglich nicht in einem Stück

gefertigt sei. Hier ist aber zu entgegnen, dass der Aussteifungsträger zur Stabilität

des Systems beiträgt und daher als Teil des Systemprofils verstanden werden

kann, auf das die Ausschreibung abstellt. Der mit dem Systemprofil verbundene

Fachbodenträger ist bei dieser Sichtweise nur aus einem Stück gefertigt und be-

steht (unstrittig) aus keinen Streifenpaneelen.
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Die AST geht weiters davon aus, dass zwischen dem Fachboden und den Stehern

wegen den Aussteifungsträgern keine Formschlüssigkeit bestehe. Die Ausschrei-

bungsbestimmung („Es muss eine durchgehende, bündige Fläche [formschlüssige

Verbindung zwischen Steher und Fachböden] entstehen. [Keine losen Haken, d. h.

geringeres Risiko, die Fachböden unabsichtlich auszuhängen].“) kann aber – vor

dem Hintergrund ihres Zwecks der Risikominimierung des unabsichtlichen Aushän-

gens – entgegen der Deutung der AST objektiv so verstanden werden, dass die

Formschlüssigkeit durch die Steck- bzw. Klemmverbindung zwischen Fachboden

und Aussteifungsträger als Teil des Systemprofils gegeben ist und an der Vorder-

seite des Regals durch das Einstecken in die Steher selbst.

Weiters ist die AST der Ansicht, dass beim Produkt der MP nicht zulässige Fachträ-

ger verwendet werden: Beim Regal der MP werden die Fachböden aber in das

Systemprofil, nämlich in die Aussteifungsträger, eingesteckt und ist dies vom Aus-

schreibungstext gedeckt, da der Klammerausdruck „(Steher)“ als beispielhafter

Teil des Systemprofils gelesen werden kann. Mit dem lediglich in Klammern fest-

gehaltenen Beisatz, dass „lose Haken bzw. Fachträger […] nicht zulässig“ sind,

bringt die Ausschreibung zum Ausdruck, dass ausschließlich mit losen Haken bzw.

Fachträgern befestigte Fachböden aufgrund des Risikos des unabsichtlichen Lo-

ckerns bzw. Aushängens der Verbindungen unzulässig sein sollen, nicht aber dass

eine Kombination fester gesteckter Verbindungen, welche auch Regalteile, die

funktionell dem Systemprofil und der Befestigung der Fachböden dienen (wie die

Aussteifungsträger), ausgeschlossen sein sollen.

Die Fachböden sind auch frei verstellbar, wobei in den Ausschreibungsunterlagen

nicht festgelegt ist, dass im Systemprofil (hier: Aussteifungsträger) zu diesem

Zweck keine Änderungen vorgenommen werden dürfen.

Das Produkt der MP hat unbestritten keine Rückenkreuze und ist daher auch die

von der Ausschreibung geforderte Durchschiebbarkeit gegeben. Dem Ausschrei-

bungstext kann nicht entnommen werden, dass die Höhe der Durchschiebbarkeit

an der Vorder- und Rückseite des Regals zwingend übereinstimmen muss.

3.4. Das von der AST angebotene Produkt weicht somit von den bekanntgemach-

ten Unterlagen keinesfalls in einer so erheblichen Weise ab, dass von einem aliud

bzw. einem wesentlich anderen Produkt gesprochen werden könnte und folglich

eine Bekanntmachung für das durch den Abschluss der Rahmenvereinbarung
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beendete Vergabeverfahren nicht erfolgt wäre. Da der Abschluss der Rahmenver-

einbarung vom x.x.2025 sohin im Vergabeverfahren „…“, AZ ... Deckung findet,

ist der auf § 28 Abs. 1 Z 2 WVRG 2020 gerichtete Antrag vom 4.11.2025 abzuwei-

sen.

4. Die AST ist nicht berechtigt, die Nichtigerklärung der Rahmenvereinbarung zu

beantragen:

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist ein Antrags-

recht betreffend die Nichtigerklärung oder Aufhebung eines Vertrages bzw. die

Verhängung einer Geldbuße durch den Antragsteller im vergaberechtlichen Nach-

prüfungsverfahren nicht vorgesehen. Ein Antragsrecht besteht nur hinsichtlich der

Feststellung bestimmter Vorgehensweisen des Auftraggebers als rechtswidrig; an

einige näher bezeichnete Feststellungen knüpft das Gesetz als „Regelsanktion“ die

Nichtigerklärung (ex tunc) des Vertrages bzw. subsidiär die Aufhebung (ex nunc)

des Vertrages oder die Verhängung einer Geldbuße (vgl. VwGH 27.6.2023, Ra

2020/04/0027, Rz 12 mwN). Der diesbezügliche Antrag ist daher bereits mangels

Antragslegitimation der AST zurückzuweisen.

5. Die AST hat Pauschalgebühren in der Höhe von jeweils € 2.734,-- für die Fest-

stellungsanträge vom 10.10.2025 und vom 4.11.2025 entrichtet. Nach der Recht-

sprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann für die Bemessung der zu entrich-

tenden Pauschalgebühr nicht allein darauf abgestellt werden, welche Verfahrensart

der Antragsteller in seinem Antrag angeführt hat, sondern es ist vielmehr maß-

geblich, worauf der Antrag inhaltlich gerichtet war, weil sich danach der Verfah-

rensaufwand und der mögliche Nutzen bestimmt. Da dem gegenständlichen Ab-

schluss der Rahmenvereinbarung eine Bekanntmachung zugrunde lag und dem-

nach keine Vergabe ohne vorherige Bekanntmachung gegenständlich war, waren

für den Antrag vom 4.11.2025 ebenfalls Pauschalgebühren für ein Verfahren über

Lieferleistungen im Oberschwellenbereich zu entrichten. Da sich der Antrag vom

4.11.2025 auf das „selbe Vergabeverfahren“ iSd § 14 Abs. 5 WVRG 2020 bezieht

wie jener vom 10.10.2025, waren Pauschalgebühren in der Höhe von 80 Prozent

zu entrichten. Mangels Obsiegens hat die AST die Pauschalgebühren in der Höhe

von insgesamt 4.921,20 Euro (180% von € 2.734,--) gemäß §§ 14 und 15 WVRG

2020 selbst zu tragen. Der zu viel entrichtete Betrag ist der AST antragsgemäß

vom Verwaltungsgericht zurückzuerstatten.
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6. Hinsichtlich des Antrages auf vollumfängliche Akteneinsicht der AST war im

Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof abzuwägen, ob und wel-

che Informationen der AST unter Wahrung der Interessen der MP offenzulegen

waren (vgl. insbesondere EuGH 14.2.2008, C-450/06, Rs Varec SA, Rz 47 ff.). In

Hinblick auf das Angebot der MP war es vor dem Hintergrund des Erfordernisses

eines effektiven Rechtsschutzes und der Wahrung der Verteidigungsrechte ausrei-

chend, die wesentlichen Produkteigenschaften des von der MP angebotenen Pro-

duktes der AST offenzulegen, nicht jedoch die konkrete Bezeichnung des angebo-

tenen Produkts.

7. Die Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4

B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die Entscheidung

orientiert sich an der in der Entscheidung zitierten, nicht als uneinheitlich anzuse-

henden Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich betreffend die An-

tragslegitimation aber auch das Vorliegen wesentlicher Vertragsänderungen auf

die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes stützt. Im Übrigen ist die fallbezo-

gene Auslegung von Ausschreibungsbestimmungen nicht revisibel (vgl. anstatt

vieler VwGH 8.10.2025, Ra 2025/04/0205). Zudem liegen keine sonstigen Hin-

weise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

H i n w e i s

Gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG kann das Erkenntnis in gekürzter Form ausgefertigt

werden, wenn von den Parteien auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und

die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof verzichtet oder nicht binnen zwei

Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung der Niederschrift gemäß § 29 Abs. 2a

VwGVG eine Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG von min-

destens einem der hiezu Berechtigten beantragt wird. Die gekürzte Ausfertigung

hat den Spruch sowie einen Hinweis auf den Verzicht oder darauf, dass eine Aus-

fertigung des Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG nicht beantragt wurde, zu

enthalten.

Das Verwaltungsgericht Wien hat am 3.12.2025 in der gegenständlichen Be-

schwerdesache eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt und sodann

das Erkenntnis mit den wesentlichen Entscheidungsgründen verkündet.
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Die in der mündlichen Verhandlung angefertigte Niederschrift, der eine Belehrung

gemäß § 29 Abs. 2a VwGVG angeschlossen war, wurde der Antragstellerin, dem

Auftraggeber und der mitbeteiligten Partei unmittelbar ausgefolgt. Somit wurde

die Niederschrift sämtlichen zur Erhebung einer Revision beim Verwaltungsge-

richtshof oder einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof legitimierten Par-

teien und Organen ausgefolgt.

Keine zur Erhebung einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof beziehungs-

weise Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof legitimierte Partei und kein

hierzu legitimiertes Organ hat innerhalb der gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG normierten

Frist von zwei Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung der Niederschrift einen

Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG gestellt.

Deshalb konnte das Erkenntnis gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG gekürzt ausgefertigt

werden. Gegen diese gekürzte Ausfertigung des Erkenntnisses ist eine Revision an

den Verwaltungsgerichtshof gemäß § 25a Abs. 4a VwGG und/oder eine Be-

schwerde beim Verfassungsgerichtshof gemäß § 82 Abs. 3b VfGG nicht mehr zu-

lässig.

Verwaltungsgericht Wien

Dr. Diem

Vorsitzender


